
Abt. Stadtentwicklung    2025 

StadtDez    App. 2000 

 

Vorlage 

zur Beschlussfassung 

für die Bezirksamtssitzung 

am 11. November 2025 

 

1. Gegenstand der Vorlage: Aufhebung der angewendeten Genehmigungskriterien für 

Gebiete mit Verordnungen zur Erhaltung der Zusammenset-

zung der Wohnbevölkerung im Gebiet Steglitz-Zehlendorf 

 

2. Berichterstatter:  Bezirksstadtrat Patrick Steinhoff 

 

3. Beschlussentwurf:  Das Bezirkssamt beschließt: 

  Der BA-Beschluss vom 12.12.2023 zu den bisher angewende-

ten Genehmigungskriterien für Gebiete mit Verordnungen zur 

Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung ge-

mäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Baugesetzbuch 

(BauGB) im Bezirk Steglitz-Zehlendorf wird aufgehoben. 

 

4. Begründung: Die Senatsverwaltung hat im Ergebnis der bezirksübergreifen-

den Evaluation zur Anwendungspraxis der Genehmigungskri-

terien für die sogenannten Milieuschutzgebiete einheitliche 

Genehmigungskriterien für alle Bezirke als Ausführungsvor-

schrift erlassen. 

 Die in der Anlage beigefügten Ausführungsvorschriften der 

Senatsverwaltung (AV Genehmigungskriterien soziale Erhal-

tungsgebiete) wurden am 29.11.2024 im Amtsblatt Nr. 50 ver-

öffentlicht und treten zum 01.12.2024 in Kraft. 

 Damit werden die bezirklichen Genehmigungskriterien ersetzt 

und der zugrundeliegende Beschluss muss aufgehoben wer-

den. 

5. Rechtsgrundlagen: § 36 Abs. 2 b, Abs. 3 BezVerwG 

 

6. Finanzielle Auswirkungen: - 

 

7. Auswirkungen auf eine 

nachhaltige Entwicklung:     keine spezifischen Auswirkungen 

 

8. Veröffentlichung 

    (BVV-BNr: 471/V):       ja 

 

9. An der Vorlage hat mitgewirkt:    / 

 

Patrick Steinhoff 

Bezirksstadtrat 



Abt. Stadtentwicklung                                                                                                    11.11.2025 

StadtDez                                                App. 2000 

 

 

 

 

 

Vorlage 

zur Kenntnisnahme 

für die Bezirksverordnetenversammlung 

 

 

1. Gegenstand der Vorlage: Aufhebung der angewendeten Genehmigungskriterien für Gebiete mit 

Verordnungen zur Erhaltung der Zusammensetzung der 

Wohnbevölkerung im Gebiet Steglitz-Zehlendorf 

  

2. Berichterstatter: Bezirksstadtrat Patrick Steinhoff  

3. Die Bezirksverordnetenversammlung wird gebeten, von Nachstehendem Kenntnis zu nehmen: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Das Bezirksamt hat am 11. November 2025 beschlossen, dass der BA-Beschluss vom 12.12.2023 zu 

den bisher angewendeten Genehmigungskriterien für Gebiete mit Verordnungen zur Erhaltung der 

Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Baugesetzbuch 

(BauGB) im Bezirk Steglitz-Zehlendorf aufgehoben wird. 

Die Senatsverwaltung hat im Ergebnis der bezirksübergreifenden Evaluation zur Anwendungspraxis der 

Genehmigungskriterien für die sogenannten Milieuschutzgebiete einheitliche Genehmigungskriterien für 

alle Bezirke als Ausführungsvorschrift erlassen. 

Die in der Anlage beigefügten Ausführungsvorschriften der Senatsverwaltung (AV 

Genehmigungskriterien soziale Erhaltungsgebiete) wurden am 29.11.2024 im Amtsblatt Nr. 50 

veröffentlicht und treten zum 01.12.2024 in Kraft. 

Damit werden die bezirklichen Genehmigungskriterien ersetzt und der zugrundeliegende Beschluss 

muss aufgehoben werden. 

 

Maren Schellenberg  Patrick Steinhoff 

Bezirksbürgermeisterin  Bezirksstadtrat 

 










